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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

ꞏ 1.1 Produktidentifikator
ꞏ Handelsname: RC 114 LIM

ꞏ Artikelnummer: 30261120
ꞏ 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Für andere Verwendungen unbedingt Hersteller kontaktieren!
ꞏ Verwendungssektor

SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
ꞏ Produktkategorie PC35   Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)
ꞏ Verwendung des Stoffes / des Gemisches Allzweckreiniger

ꞏ 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
ꞏ Hersteller/Lieferant:

Edmund Ebert GmbH
Strawinskystr. 31
90455 Nürnberg
Tel.: 0911 1313942-0

ꞏ Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Anwendungstechnik
E-Mai: info@ebert-service.de
ꞏ 1.4 Notrufnummer:

Giftinformationszentrale Mainz
Telefon: 0049 (0)6131 / 1924-0

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

ꞏ 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
ꞏ Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

ꞏ 2.2 Kennzeichnungselemente
ꞏ Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
ꞏ Gefahrenpiktogramme

GHS07

ꞏ Signalwort Achtung

ꞏ Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Orangenterpene
ꞏ Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
ꞏ Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit

entfernen. Weiter spülen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
ꞏ 2.3 Sonstige Gefahren
ꞏ Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
ꞏ PBT: Nicht anwendbar.
ꞏ vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

ꞏ 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
ꞏ Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

ꞏ Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Registrierungsnummer: 01-2119490234-40

Dodecylbenzolsulfonsäure-Natrium-Salz
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315

≥1-≤2%

CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
Registrierungsnummer: 01-2119475108-36

Glykolether
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

≤2,0%

CAS: 8028-48-6
EINECS: 232-433-8
Registrierungsnummer: 01-2119493353-35

Orangenterpene
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

≥1-≤2%

CAS: 5064-31-3
EINECS: 225-768-6
Registrierungsnummer: 01-2119519239-36

Trinatriumnitriltriacetat
Carc. 2, H351; Met. Corr.1, H290; Eye Irrit. 2, H319

≤0,8%

ꞏ Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

ꞏ 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
ꞏ Allgemeine Hinweise: Selbstschutz des Ersthelfers.
ꞏ Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
ꞏ Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
ꞏ Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
ꞏ Nach Verschlucken:

Mund ausspülen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
ꞏ 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

ꞏ 5.1 Löschmittel
ꞏ Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
ꞏ 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
ꞏ Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

ꞏ 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Nicht erforderlich.
ꞏ 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
ꞏ 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
ꞏ 6.4 Verweis auf andere Abschnitte Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

ꞏ 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Behälter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
ꞏ Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

ꞏ 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
ꞏ Lagerung:
ꞏ Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
ꞏ Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
ꞏ Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schützen.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
ꞏ Lagerklasse:
ꞏ LGK (TRGS 510) 12
ꞏ Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

ꞏ Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

ꞏ 8.1 Zu überwachende Parameter

ꞏ Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS: 111-76-2 Glykolether
AGW Langzeitwert: 49 mg/m³, 10 ml/m³

4(II);EU, H, Y, AGS

ꞏ DNEL-Werte

CAS: 111-76-2 Glykolether
Oral DNEL 26,7 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Kurzzeit)

6,3 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

Dermal DNEL 89 mg/human/day (Arbeitnehmer - systemisch, Kurzzeit)

125 mg/human/day (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)

89 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Kurzzeit)

75 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

Inhalativ DNEL 1.091 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Kurzzeit)

98 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)

426 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Kurzzeit)

59 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

CAS: 8028-48-6 Orangenterpene
Oral DNEL 4,44 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

Dermal DNEL 8,89 mg/human/day (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)

4,44 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

Inhalativ DNEL 31,1 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)

7,78 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

CAS: 5064-31-3 Trinatriumnitriltriacetat
Inhalativ DNEL 5,25 mg/m3 (Arbeitnehmer) (Kurzzeit)

1,75 mg/m3 (Verbraucher) (Kurzzeit)

ꞏ PNEC-Werte

CAS: 111-76-2 Glykolether
PNEC 463 mg/l (wastewater treatment plant)

0,88 mg/l (Sea water)

8,8 mg/l (Süßwasser)

PNEC 2,33 mg/kg (Ground)

3,46 mg/kg (Marine sediment)

34,6 mg/kg (Freshwater sediment)

CAS: 8028-48-6 Orangenterpene
PNEC 2,1 mg/l (wastewater treatment plant)

0,54 mg/l (Sea water)

5,4 mg/l (Freshwater)

PNEC 0,261 mg/kg (Ground)

0,13 mg/kg (Marine sediment)

CAS: 5064-31-3 Trinatriumnitriltriacetat
PNEC 540 mg/l (wastewater treatment plant)

0,364 mg/l (Marine sediment)

0,093 mg/l (Sea water)

3,64 mg/l (Freshwater sediment)

(Fortsetzung auf Seite 3)
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0,93 mg/l (Süßwasser)

ꞏ Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

CAS: 111-76-2 Glykolether
BGW 150 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigsäure (nach Hydrolyse)

ꞏ Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

ꞏ 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
ꞏ Persönliche Schutzausrüstung:
ꞏ Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen vermeiden.
Schutzkleidung gemäß DIN EN 340
ꞏ Atemschutz: Nicht erforderlich.
ꞏ Handschutz: Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie III verwenden.
ꞏ Handschuhmaterial nicht relevant
ꞏ Durchdringungszeit des Handschuhmaterials nicht relevant
ꞏ Augenschutz: Schutzbrille nach DIN EN 166
ꞏ Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

ꞏ 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
ꞏ Allgemeine Angaben
ꞏ Aussehen:

Form: Flüssig
Farbe: Gelb

ꞏ Geruch: Fruchtartig
ꞏ Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

ꞏ pH-Wert bei 20 °C: 10

ꞏ Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.

ꞏ Flammpunkt: Nicht anwendbar.

ꞏ Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.

ꞏ Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

ꞏ Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

ꞏ Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

ꞏ Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.

ꞏ Dampfdruck: Nicht bestimmt.

ꞏ Dichte bei 20 °C: 1,03 g/cm³
ꞏ Relative Dichte Nicht bestimmt.
ꞏ Dampfdichte Nicht bestimmt.
ꞏ Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

ꞏ Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

ꞏ Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

ꞏ Viskosität:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.

ꞏ Lösemittelgehalt:
Organische Lösemittel: 2,0 %

ꞏ 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

ꞏ 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 10.2 Chemische Stabilität
ꞏ Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
ꞏ 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
ꞏ 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

ꞏ 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
ꞏ Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ꞏ Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 25155-30-0 Dodecylbenzolsulfonsäure-Natrium-Salz
Oral LD50 438 mg/kg (Ratte)

CAS: 111-76-2 Glykolether
Oral LD50 1.480 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 400-2.000 mg/kg (unbekannt)

Inhalativ LC50[4h] 2,21-2,29 mg/l (Ratte)

CAS: 8028-48-6 Orangenterpene
Oral LD50 4.400 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (Kaninchen)

CAS: 5064-31-3 Trinatriumnitriltriacetat
Oral LD50 >2.000 mg/kg (Ratte)

Inhalativ LC50[4h] >5 mg/l (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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ꞏ Primäre Reizwirkung:
ꞏ Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.
ꞏ Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
ꞏ CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
ꞏ Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ꞏ Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

ꞏ 12.1 Toxizität

ꞏ Aquatische Toxizität:

CAS: 111-76-2 Glykolether
EC50[48h] 1.550 mg/l (Daphnia magna)

EC50[72h] 1.840 mg/l (algae)

LC50[96h] 1.474 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

NOEC (chronische Aqua Tox) >100 mg/l (Danio rerio (Zebrabärbling))

CAS: 8028-48-6 Orangenterpene
EC50[24h] 1,4 mg/l (Daphnia magna)

EC50[48h] 1,1 mg/l (Daphnia magna)

EC50[72h] 150 mg/l (algae)

LC50[96h] 5,65 mg/l (Danio rerio (Zebrabärbling))

CAS: 5064-31-3 Trinatriumnitriltriacetat
EC50[72h] >91,5 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

ꞏ 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ Verhalten in Umweltkompartimenten:
ꞏ Komponente: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
ꞏ Ökotoxische Wirkungen:
ꞏ Bemerkung: Schädlich für Fische.
ꞏ Weitere ökologische Hinweise:
ꞏ Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
schädlich für Wasserorganismen
ꞏ 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
ꞏ PBT: Nicht anwendbar.
ꞏ vPvB: Nicht anwendbar.
ꞏ 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

ꞏ 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
ꞏ Empfehlung: Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.

ꞏ Ungereinigte Verpackungen:
ꞏ Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ꞏ 14.1 UN-Nummer
ꞏ ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

ꞏ 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ꞏ ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

ꞏ 14.3 Transportgefahrenklassen

ꞏ ADR, ADN, IMDG, IATA
ꞏ Klasse entfällt

ꞏ 14.4 Verpackungsgruppe
ꞏ ADR, IMDG, IATA entfällt

ꞏ 14.5 Umweltgefahren:
ꞏ Marine pollutant: Nein

ꞏ 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Nicht anwendbar.

ꞏ 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
und gemäß IBC-Code Nicht anwendbar.

ꞏ UN "Model Regulation": entfällt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

ꞏ 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Verordnung (EG) Nr. 830/2015
Verordnung (EG) Nr. 528/2012

ꞏ Richtlinie 2012/18/EU
ꞏ Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
ꞏ VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

ꞏ Nationale Vorschriften:

ꞏ Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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ꞏ Technische Anleitung Luft:

Klasse Anteil in %

NK 2,0

ꞏ Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

ꞏ Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
BGR 189 DGUV Regel 112-189 Benutzung von Schutzkleidung (vorher ZH 1/105). Stand: 2007 (1994).
BGR 195 Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen (vorher ZH 1/706). Stand: 2007(1994) (DGUV
Regel 112-195 ).
BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz (2/2006) (DGUV Regel 112-192)
BGI 546 (ZH 1/93) Umgang mit Gefahrstoffen
BGI 623 Umfüllen von Flüssigkeiten vom Kleingebinde bis zum Container Merkblatt T 025 bisher BGI 623
Stand 03/2012.
ꞏ 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein
vertragliches Rechtsverhältnis.

ꞏ Relevante Sätze
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ꞏ Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Sensibilisierung der Haut

Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter
Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008.

ꞏ Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Anwendungstechnik
ꞏ Ansprechpartner:

Herr Ebert
Telefon: 0049 (0)911 1313942-0
Mobil: 0049 (0)171 5548351
ꞏ Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3
Met. Corr.1: Korrosiv gegenüber Metallen – Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1
Carc. 2: Karzinogenität – Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2
ꞏ * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
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